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RATGEBER

Sie fragen -
wir antworten

AHV

Zusatzleistungen zur
AHV trotz Haus und
Vermögen?
Für ife« Fehenswnter/za/tste/ie« ««5
<i/e zl/TR-Rente wie ezn Spar-
kapha/ zwr Fe//üg««g. 7n /e/zfer
Zeh s/eige« h/e ztwätz/zc/ie« Zus-
gaherz wegen unserem Ge.y«nh/!eh.s-
zwshznhe.s. Können wz'r Zizsatz/ez-

sZzzngen zur Z//K beantragen, 06-
wo/z/ nzez'n Mann zznh z'c/z noc/z ez'n

//zzzzv iznh Fernzügen /zzzben?

Bei den in Frage kommenden Lei-
stungen muss unterschieden wer-
den zwischen Ergänzungsleistun-
gen zur AHV/IV einerseits und
Hilflosenentschädigungen der
AHV anderseits; schliesslich wäre
auch noch die Frage der Abgabe
oder Mitfinanzierung von Hilfs-
mittein durch die AHV zu prüfen.
Auf Ergänzungsleistungen zur
AHV besteht ein Rechtsanspruch,
wenn das im Rahmen des Geset-
zes anrechenbare Einkommen

In unserer Rubrik beantworten
Fachleute Fragen von Abon-
nenten, die auch für andere
Leser/innen von Interesse
sind. Dieser Leserdienst ist für

Sie unentgeltlich.
(Für Auskünfte, die nicht
publiziert werden, wird ein

Unkostenbeitrag erhoben.)

und Vermögen nicht ausreicht,
um den gesetzlich festgelegten
Lebensbedarf zu decken.
Dabei werden besondere Anrech-
nungen für Hypothekarschulden,
Krankenkassenprämien sowie für
ungedeckte Krankheitskosten zu-
gelassen. Die Berechnung des An-
Spruchs auf Ergänzungsleistungen
ist relativ kompliziert, erlaubt es
aber, den besonderen Wirtschaft-
liehen Verhältnissen im Einzelfall
besser Rechnung zu tragen. Die in
Ihrem Brief enthaltenen Angaben
genügen nicht, um verbindlich
abzuschätzen, ob Ihnen ein An-
spruch auf Ergänzungsleistungen
zusteht oder nicht. Auf jeden Fall
schliesst weder der Besitz eines
Hauses noch das Vorhandensein
von Vermögen einen solchen An-
spruch generell aus. Vielmehr
muss das Vermögen nach Abzug
der Schulden zu einem Teil dem
Einkommen zugeschlagen wer-
den, bevor durch Vergleich mit
den vom Gesetz zugelassenen Le-
bensaufwendungen ein allfälliger
Anspruch bemessen werden kann.
Wenn Sie eine rechtsverbindliche
Abklärung veranlassen möchten-
was ich Ihnen auf jeden Fall emp-
fehle -, so müssen Sie sich an die
AHV-Zweigstelle der Wohnsitz-
gemeinde wenden. Aufgrund des

Anmeldeformulars wird dann die
AHV-Ausgleichskasse des Kan-
tons Ihnen in Form einer be-
schwerdefähigen Verfügung mit-
teilen, ob ein Anspruch auf Er-
gänzungsleistungen besteht oder
nicht. Durch die Anmeldung für
Ergänzungsleistungen entstehen
Ihnen keine besonderen Kosten;
sollten Sie im gegenwärtigen Zeit-

punkt noch keinen Anspruch ha-
ben, dann ersehen Sie aus dem
Berechnungsblatt, wieweit Sie

Ihre Ersparnisse voll einsetzen
müssen, bis ein Anspruch auf Er-
gänzungsleistungen beginnt. Auf
keinen Fall sind Ergänzungslei-
stungen mit Fürsorgeleistungen
zu verwechseln, was sich schon
daraus ergibt, dass die Berech-

nung der Leistung im Gesetz de-
tailliert umschrieben und die Be-
rechnung im Einzelfall vom Rieh-
ter auf den Franken genau über-
prüfbar ist.
Sollte sich der Gesundheitszu-
stand von Ihnen oder von Ihrem
Mann derart verschlechtern, dass
eine Hilflosigkeit schweren Gra-
des vorhegt, könnte - unabhängig
von Vermögen und Einkommen -
zusätzlich ein Gesuch auf Hilflo-
senentschädigung der AHV ge-
stellt werden. Allerdings sind die
Anforderungen an den Grad der
Hilflosigkeit sehr hoch. Wenn Sie

jedoch diesen Anspruch abklären
möchten, dann empfehle ich
Ihnen vorerst ein Gespräch mit
Ihrem Hausarzt, der aufgrund sei-

ner Erfahrungen etwa abschätzen
kann, wann der Zeitpunkt für die
Einreichung eines Gesuches gege-
ben sein könnte. Selbstverständ-
lieh steht es Ihnen aber jederzeit
frei, ein entsprechendes Gesuch
geltend zu machen. Dafür müssen
Sie sich mit dem offiziellen For-
mular bei der Ausgleichskasse,
welche Ihre AHV-Rente ausrich-
tet, anmelden.
Schliesslich besteht die Möglich-
keit, im Rahmen der AHV Hilfs-
mittel abzugeben oder mitzufi-
nanzieren. Sollten Sie einen An-
spruch auf Ergänzungsleistungen
haben, so besteht die Möglichkeit,
auch weitere notwendige Hilfs-
mittel sowie gewisse Pflege- und
Behandlungsgeräte mitzufinan-
zieren oder abzugeben, was eben-
falls einen Rechtsanspruch dar-
stellt, der durch Anmeldung gel-
tend gemacht wird. Sollte Ihnen
kein Rechtsanspruch im Rahmen
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RATGEBER

RECHT
E/n wo/t
zum
/löscft/ec/
Einige Jahre lang durfte ich den
«Ratgeber Recht» in der Zeitlupe
betreuen. Das lebhafte Echo, wel-
ches ich von Ihnen, liebe Leserin-
nen und Leser, erfahren durfte,
hat mich stets sehr gefreut und
motiviert, mein Bestes zu geben.
Leider zwingen mich anderweitige
berufliche Belastungen dazu, nun
den Stab an einen Nachfolger zu
übergeben. Ich möchte mich des-
halb mit diesen Zeilen von Ihnen
verabschieden.
Es ist mir gleichzeitig ein Bedürf-
nis, Sie auf eine Entwicklung hin-
zuweisen, welche sich offenbar in
den letzten Jahren verstärkte. Im-
mer öfter und immer klarer kam in
verschiedenen schriftlichen An-
fragen zum Ausdruck, dass viele
Seniorinnen und Senioren offen-
bar der Meinung sind, nicht mehr

sie, sondern bereits die Nachkom-
men dürften nunmehr über vor-
handenes Vermögen bereits vor
dem Tode des jeweiligen Erblas-
sers bestimmen oder gar verfügen.
Es erschütterte mich geradezu,
wenn ich las, dass insbesondere
Seniorinnen ganz offen die Frage
stellten, ob sie für den Fall eines
Heimeintrittes das Ersparte an-
greifen oder eine Liegenschaft
veräussern und alsdann den Erlös
für die hohen Kosten eines sol-
chen Heimaufenthaltes verwen-
den dürften oder nicht. Es schim-
merte dabei immer die Erwar-
tungshaltung der Nachkommen
durch, dass dieses Vermögen ge-
fälligst den Erben zur Verfügung
zu stehen habe. Ich möchte diesen
letzten Beitrag dazu benutzen, alle
Leserinnen und Leser, welche von
diesem Problem betroffen sind, zu
mehr Mut und Selbständigkeit
aufzurufen. Das Ersparte ist pri-
mär dazu da, in allfälligen Notzei-
ten gebraucht zu werden. Oftmals
sind die Nachkommen bereits
durch Ausbildung und heutige
Berufsaussichten wesentlich bes-
ser gestellt, als die Eltern es jemals
waren. In konkreten Fällen könn-
te man den Eindruck gewinnen,

die Erben seien schon im Voraus
beinahe unersättlich.
Nun gibt es auch Fälle, in denen
die Nachkommen vielleicht zu
Recht fürchten, es werde Vermö-
gen in undurchsichtigen Kanälen
ganz einfach verschwinden. Sei es,
dass die dereinstige Erblasserin
oder der dereinstige Erblasser un-
ter den Einfluss von undurchsich-
tigen Zeitgenossen gerät oder dass
aus dem altersbedingten Nachlas-
sen der Willens- und Geisteskräfte
Fehlhandlungen bevorstehen
können, welche andere wiederum
schamlos ausnützen. Dass in sol-
chen Fällen ein behutsames Ge-
sprach zwischen Kindern und El-
tern stattfinden soll, ja muss, will
ich nicht bestreiten. Es darf aber
nicht soweit kommen, dass Sie,
liebe Seniorinnen und Senioren,
sich in ihrer eigenen Entschluss-
und Handlungsfähigkeit einge-
schränkt fühlen. Mit diesen Dif-
ferenzierungen möchte ich Ihnen
noch einmal viel Mut, Kraft und
Entschlussfreudigkeit wünschen
und bleibe mit nochmaligem
Dank für Ihr stetes Vertrauen

/kr
Dr. iur. Mar/«« //ess
Recktsanwa/t

der AHV oder der Ergänzungslei-
stungen zustehen, so bestehen be-
schränkte Möglichkeiten zur
Hilfsmittelabgabe über die Pro
Senectute.
Unsere Sozialversicherung wurde
im Laufe der Zeit stark ausgebaut
und kann in vielen Fällen mit zu-
sätzlichen Leistungen helfen. Da-
mit die Mittel jedoch zweckmässig
verwendet werden, sind verschie-
dene Verfahren notwendig. Aus
meinen Ausführungen ersehen
Sie, wie Sie, allenfalls mit Hilfe
der AHV-Zweigstelle oder der
Beratungsstelle von Pro Senectu-
te, die entsprechenden Leistungen
beantragen können. Ich hoffe,
Ihnen damit zu dienen.

Dr. iur. Rudo/ 7~uor

RECHT
Sind Adoptivkinder,
die nach dem alten
Recht adoptiert wur-
den, erbberechtigt?
/m /akre JPJP adoptierte« met«
Ma«« und ick ez«e« Knaken ans
ei«em Kinderkeim. Dze Adoption
kam aw/grcmd ei«er ö/ent/icke«
Urkunde mit Drmäc/zttgM«g der zw-
.ständige« Rekorde zustande. Wir
wurde« darauf kingewiesen, dass

vorgängig der Kindesannakme erk-
reckt/icke SVwderrege/wnge« in öf-

/ent/icker Urkunde getro/*e« wer-
den kd'««en, dock kaken wir eine
so/cke Sonderregelung nickt vorge-
«omrae«.
Wir erkie/ten die Auskun/t, dass

unser Sokn keine £rkansp»rücke
ge/tend macken könne, da die
Adoption in der a/fen «Fassung»
entstanden sei. Da inzwiscken vie/e
/akre vergangen sind, /ragen wir
uns, ok in dieser //insicki etwas ge-
ändert worden ist.

Das Adoptionsrecht wurde mit
Bundesgesetz vom 30. Juni 1972,
das am 1. April 1973 in Kraft ge-
treten ist, geändert. Für Adoptio-
nen, die vor Inkrafttreten der neu-
en Bestimmungen ausgesprochen
worden waren, gilt grundsätzlich,
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dass sie weiterhin unter dem frü-
heren Recht stehen. Doch konnte
eine nach dem bisherigen Recht
ausgesprochene Adoption einer
unmündigen Person auf gemein-
sames Begehren der Adoptiv-
eitern und des Adoptivkindes
binnen fünf Jahren nach Inkraft-
treten der neuen Bestimmungen
diesen unterstellt werden. Offen-
bar erfolgte in Ihrem Fall eine sol-
che Unterstellung nicht. Es gelten
somit die Bestimmungen des alten
Adoptionsrechts.
Allerdings ist für die Beantwor-
tung der Frage, ob Ihr Adoptiv-
söhn Ihnen gegenüber einen ge-
setzlichen Erbanspruch geltend
machen kann, nicht entscheidend,
ob das Adoptionsverhältnis unter
den Bestimmungen des alten oder
des neuen Rechts steht. Die Aus-
kunft, wonach Ihr Adoptivsohn
keinen gesetzlichen Erbanspruch
habe, weil eine altrechtliche
Adoption vorhegt, ist nämlich
nicht zutreffend. Das Adoptiv-
kind hat gemäss den früheren ge-
setzlichen Bestimmungen ein
Erbrecht und sogar ein Pflicht-
teilsrecht gegenüber den Adop-
tiveltern, nicht aber gegenüber
den Verwandten der Adoptiv-
eitern. Flingegen sind die Adop-
tiveltern gegenüber dem Adoptiv-
kind nicht erbberechtigt. Nach
altem Recht bleibt zudem die bis-
herige Erbberechtigung des Kin-
des, z. B. gegenüber der leiblichen
Mutter, bestehen, was nach dem
neuen Adoptionsrecht nicht mehr
der Fall ist.
Von dieser gesetzlichen Regelung
konnten beim alten Adoptions-
recht vor der Kindesannahme in
öffentlicher Urkunde Abwei-
chungen festgesetzt werden. Es
kam recht häufig vor, dass dem
Adoptivkind der gesetzliche Erb-
anspruch oder wenigstens das
Pflichtteilsrecht abgesprochen
wurde. In Ihrem Falle wurde aber
eine solche Sonderregelung nicht
getroffen. Damit ist festzustellen,
dass Ihr Adoptivsohn, wie ein

eheliches Kind, Ihnen gegenüber
einen gesetzlichen Erbanspruch
und das Pflichtteilsrecht hat.

Wer ist erbberechtigt?
77aZ meine Vzc/zZe, z/z'e 7oc/zZer mei-
nes verstorbenen .Braziers, im Da/fe
zfes ABfeBens i/zrer 7~anZe, n/so mei-
ner Sc/zwestor, einen ürbnnsprac/z?

Die gesetzliche Erbfolge sieht vor,
dass in erster Linie die Nachkom-
men des Erblassers und der über-
lebende Ehegatte erbberechtigt
sind. Ihre Anfrage ist aber wohl
dahin zu verstehen, dass Ihre
Schwester ledig oder verwitwet ist
und keine Nachkommen hinter-
lässt. In einem solchen Fall ge-
langt die Erbschaft an den Stamm
der Eltern, wobei Vater und Mut-
ter nach Hälften erben. An die
Stelle von Vater oder Mutter, die
vorverstorben sind, treten ihre
Nachkommen, und zwar in allen
Graden nach Stämmen. Ich neh-
me an, dass Ihre Eltern gestorben
sind und drei gemeinsame Kinder,
nämlich Sie, Ihre Schwester und
Ihren inzwischen verstorbenen
Bruder, hatten. In diesem Falle ist
zu beachten, dass Ihre Nichte an
die Stelle ihres verstorbenen Va-
ters, also Ihres Bruders, tritt. Dies
ist eine Folge des Erbrechts nach
Stämmen. Im Nachlass Ihrer
Schwester haben somit Sie und
Ihre Nichte den gleichen (je half-
tigen) gesetzlichen Erbanspruch.
In Ihrer Anfrage geben Sie das

Kantonsbürgerrecht Ihrer Schwe-
ster an und scheinen damit die
Frage des Pflichtteilschutzes der
Geschwister anzusprechen. Doch
ist in dieser Hinsicht darauf hin-
zuweisen, dass die neuen erb-
rechthchen Bestimmungen, die
am 1. Januar 1988 in Kraft getre-
ten sind, das (früher recht kompli-
zierte) Pfüchtteilsrecht der Ge-
schwister gänzlich aufgehoben
haben. Nach den geltenden Be-
Stimmungen gemessen noch die
Nachkommen und die Eltern des

Erblassers sowie der überlebende
Ehegatte ein Pfüchtteilsrecht.
Daraus ergibt sich, dass Ihre
Schwester, wenn Sie keine pflicht-
teilsgeschützten Erben hinter-
lässt, durch Verfügung von Todes
wegen über ihren Nachlass frei
bestimmen kann.

Dr. z'wr. Marco 7/iaggi, Az/vokaZ

MEDIZIN
Starke Schmerzen
wegen verschiedener
Krankheiten
7c/z Bin Ba/z/ 76 7a/zre a/z wnz/ feizfe

an ver.se/zzezfezzen Krank/zez'Zen. 7c/z

Bin zzzc/cer/cranÄ: wnz/ /zaBe seiZ 20
/a/zren Angina 7*ecZc>ri.y, ö/Zers zna/
zw /zo/zen B/wZz/rack. zVwn /zaBe ic/z
awc/z ein Rwckenfeizfen: Zwei JFir-
Be/ sinz/ zzBgesprangen zznz/ einer
z/rwc/cZ azz/~zfen Tsc/ziasnerv, z/er an-
zfere isZ Bei zfen RrwsZwirBe/n ez'nge-
k/emmZ wnz/ z/räckz aw/" z/as 77erz.

Die JFirBe/saw/e sei stark versc/zzz-

Ben. For ez'nezn /a/zr Bin ic/z zzznge-

/a/fen, konnZe nic/zZ zne/zr a/fein
azz/sZe/zen. For einem /za/Ben Ja/zr
wwrzfe es ganz sc/z/imm: 7c/z konnZe
wezfer sZe/zen noc/z ge/zen. 7c/z ver-
Zrage nwr wenige Mez/ikamenZe, z/a

/asZ a//e azz/" z/z'e Vieren sc/z/agen.
Ahm rä'Z man mir, ins A/Zers/zeim zw
ge/zen. ABer so/ange ic/z noc/z eZwas
se/Ber mac/zen kann, ge/ze ic/z nic/zZ

— ZroZz meiner Sc/zmerzen. Meine
feZzZe Drei/zeiZ geBe ic/z nic/zZ azz£
awc/z z/orZ werzfe ic/z y'a Sc/zmerzen
/zaBen, vie/fez'c/zZ noc/z ärgere/
JPas raZen Sie mir? 7c/z se/ze keinen
Awsweg me/zr.

Sie leiden an einer Reihe von ge-
sundheifliehen Störungen, die alle
für sich schon recht Schümm sind
und zusammen für Sie ein recht
schweres Schicksal bedeuten. So-
weit ich aus meiner Sicht beurtei-
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len kann, werden Sie von Ihrem
Hausarzt korrekt behandelt. Ich
glaube auch, dass man bezüglich
Ihrer Rückenbeschwerden bisher
alles erdenklich Mögliche getan
hat. Eine Rückenoperation be-
deutet in Ihrem Alter ein sehr ho-
hes Risiko und sollte nur im Not-
fall (z. B. eben bei einer Lähmung)
vorgenommen werden.
Für Sie ist es bestimmt nicht ein-
fach, dauernd mit starken
Schmerzen leben zu müssen. Sie
müssen aber trotzdem lernen, da-
mit zu leben, um so mehr als Sie
verschiedene Medikamente nicht
vertragen (Nieren). Ich frage
mich, ob bei allem nicht auch ein
psychisches Problem eine gewich-
tige Rolle spielt: Der vorgeschla-
gene Eintritt ins Altersheim bela-
stet Sie offensichtlich schwer. Ha-
ben Sie sich aber schon überlegt,
dass ein solcher Wechsel auch po-
sitive Seiten haben kann, indem
Sie dann vielleicht weniger einsam
sind, vermehrt mit anderen Men-
sehen zusammenkommen, Ge-
spräche führen und darob Ihre
Schmerzen wenigstens zeitweise
vergessen können?
So oder so wünsche ich Ihnen alles
Gute.

Gleichgewichts-
Störungen
Rc/zo« einige /«Are /ezde zc/z a«
G/ez'c/zgewz'c/zt.s.s'tö'runge«. Das Ge-
/ze« aw/der Sirawe/ä/ii mir des/za/b
se/zr sr/zwer. Rönne« Sie mir einen
Rai gehen?

Nach meiner Erfahrung haben in
Ihrem Alter Gleichgewichtsstö-
rungen meistens mit einer Durch-
blutungsstörung des Gleichge-
wichtsorgans im Innenohr zu tun.
Leider ist diese lästige Sympto-
matik nur sehr schwer zu beein-
flussen, ein Behandlungsversuch
kann aber immer gemacht wer-
den. Es gibt verschiedene Medi-
kamente zur Behandlung des
Schwindels. Bei fehlender Wir-
kung sollte die Behandlung späte-

stens nach 4-6 Wochen abgebro-
chen werden.
Ich nehme an, dass Ihr Hausarzt
andere mögliche Ursachen des
Schwindels abgeklärt oder ausge-
schlössen hat, so z. B. hohen Blut-
druck oder Nebenwirkungen
eines eventuell von Ihnen einge-
nommenen Medikamentes (vor
allem Schlafmittel).

Schmerzende Augen
Da meine Augen anc/z hei guiem
Lic/zi «ac/z einer /za/be« Stunde
Handarbeit oder Lesen sehr müde
werden und beinahe schmerzen,
honsu/tierte ich den Augenarzt. £r
erk/ärte, es sei a//es in Ordnung.
Au/"der Rechnung war bei der Au-
gendiagnose eRe/raktzonsanoma-
/ie;> angegeben. JTas ist das? ILas
raten Sie mir?

Unter der Diagnose «Refrak-
tionsanomalie» versteht man
einen sog. Brechungsfehler der
Augenlinse, den man praktisch
bei jedem Menschen über fünfzig
als Folge der natürlichen Alterung
des Auges findet. Aus diesem Bre-
chungsfehler resultiert meistens
die Altersweitsichtigkeit, die uns
zwingt, eine Lesebrille zu tragen.
Tatsächlich reagieren viele Augen
bei Anstrengung (wie eben Lesen
oder Handarbeiten) mit vorzeiti-
ger Ermüdung, ohne dass dabei
irgend eine Erkrankung im Spiel
ist. Es bleibt dann nichts anders
übrig, als von Zeit zu Zeit eine
kurze Pause einzulegen und mit
den Augen den Blick ins Weite
oder Grüne zu lenken. Erleichte-
rung verschaffen oft kühle Kamil-
lenkompressen oder Hamamelis-
augentropfen.

Dr. med. Reter Roh/er

Nasenflüssigkeit
Reim Rüchen jchz'ewt RYuwigkeit,
/ün/ bis seefa 7rop/e«, aus meiner
Aase. Sie ist k/ar, hinter/ässtyedoch
im Gaumen einen eigenartigen Ge-
schmach. Rommt die R/üssigheit

aus der Riimhb'h/e oder ist es eine
Überproduktion der Tränendrüsen.

Ich vermute, dass die von Ihnen
beschriebene Flüssigkeit aus der
Nasenhöhle stammt. Eine Flüs-
sigkeitsansammlung in der Stirn-
höhle macht in der Regel dauernd
Symptome, v.a. aber Schmerzen.
Tränenflüssigkeit schmeckt be-
kanntlich salzig, wäre also von
Ihnen ohne weiteres zu erkennen.
Mir ist andrerseits nicht klar, war-
um diese Flüssigkeit nur beim
Bücken austritt. Aufgrund Ihrer
Angaben allein kann ich daher
auch keinen hilfreichen Rat ge-
ben, was ich sehr bedaure. Falls
Sie durch diese Symptomatik all-
zusehr gestört werden, wenden Sie
sich doch am besten an einen
Facharzt für Ohren-Nasen-Hals-
leiden.

Dr. med. Reter Roh/er
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